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Norm

StPO §281 Abs1 Z1

Rechtssatz

Der Kenntnis des Angeklagten über den die Nichtigkeit begründenden Umstand ist die Kenntnis seines Verteidigers

gleichzuhalten.
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Vgl auch; Beisatz: Nicht rechtzeitige Rüge kommt Verzicht gleich. (T1)
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